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Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
NDG Nachrichtendienstgesetz
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
SBB Schweizerische Bundesbahnen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
SEK Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
GSoA Gruppe für eine Schweiz ohne Armee
SBV Schweizerischer Bauernverband
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

IMP Interkantonale Mobile Polizei
SBV Schweizerischer Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverband
SOG Schweizerische Offiziersgesellschaft
IGS Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz
SBLV Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
LRens Loi sur le renseignement
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
FMH Fédération des médecins suisses
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
USS Union syndicale suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
CdC Conférence des gouvernements cantonaux
FEPS Fédération des Églises protestantes de Suisse
GSsA Groupe pour une Suisse sans Armée
USP Union Suisse des Paysans
UPS Union Patronale Suisse
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

PMI Police mobile intercantonale
ASA Association suisse des armuriers et negociants d'armes specialisés
SSO Société Suisse des Officiers
CIT Communauté d'intérêt du tir suisse
USPF Union suisse des paysannes et des femmes rurales
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Im Kanton Basel-Stadt hat die GLP eine Motion eingereicht, die verlangt, dass in der
Schweiz geborene und ständig in der Schweiz lebende Ausländer in Basel-Stadt
kostenlos und automatisch eingebürgert werden sollen, sofern die übrigen Kriterien
erfüllt sind. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.04.2011
NADJA ACKERMANN

Äussere Sicherheit

Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 43 Prozent nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 25. September 2016 das Bundesgesetz über den
Nachrichtendienst (NDG) mit 65.5 Prozent Ja-Stimmen an. Das Resultat fiel damit noch
deutlicher aus, als es die im Vorfeld durchgeführten Umfragen erwarten liessen. In
keinem einzigen Kanton resultierte eine Nein-Mehrheit. Die geringste Zustimmung
erfuhr das NDG im Kanton Basel-Stadt mit 55 Prozent. Am höchsten fiel die
Zustimmung mit gut 74 Prozent im Kanton Waadt aus, gefolgt von Nidwalden mit gut 70
Prozent. In allen anderen Kantonen bewegte sich der Ja-Anteil zwischen 60 und 70
Prozent, wobei sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Landesteilen
oder zwischen Stadt und Land zeigten.
Bundesrat Guy Parmelin, der hiermit seine Feuerprobe als neuer Verteidigungsminister
vor dem Stimmvolk souverän bestanden hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit dem
Ausgang der Abstimmung. Die Schweiz erhalte damit moderne Mittel, um auf aktuelle
Bedrohungen zu reagieren, sagte er gegenüber den Medien. Auch das Ja-Komitee zeigte
sich erfreut, dass es gelungen sei, die Ängste vor der Massenüberwachung zu
entkräften. Die Presse deutete das Resultat entsprechend als Vertrauensbeweis der
Stimmbevölkerung in den Staat. Das unterlegene Nein-Lager kündigte unterdessen an,
nun auf die transparente Kontrolle des NDB zu pochen und die vom Bundesrat
kommunizierte Zahl von rund zehn Überwachungsfällen pro Jahr genau im Auge zu
behalten.
In Kraft treten wird das neue NDG am 1. September 2017. Bis dahin gebe es noch viel zu
tun, erklärte der Verteidigungsminister. So müsse der NDB organisatorisch und
technisch auf seine neuen Befugnisse ausgerichtet werden, denn mit diesen
Anpassungen habe man bis zur Abstimmung zugewartet. Die personelle Aufstockung des
NDB um 20 Stellen solle bis 2019 schrittweise erfolgen. Möglichst zeitnah müsse zudem
die neue unabhängige Aufsichtsbehörde eingerichtet werden, deren Leitung der VBS-
Chef bis Ende Jahr ernennen werde. Die Aufsicht solle dann – wie auch die
Sicherheitspolitischen Kommissionen der eidgenössischen Räte und die GPDel –
bereits in die Ausarbeitung der Verordnungen zur Konkretisierung des NDG einbezogen
werden, die der Bundesrat Anfang 2017 in die Vernehmlassung schicken wolle. 

Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 42.94%
Ja: 1'459'068 (65.5%)
Nein: 768'065 (34.5%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EDU (1*), EVP (1*), FDP, FP, KVP, SVP (1*); KKJPD, Economiesuisse
– Nein: GP, PdA, Piratenpartei, SD, SP (2*); GSoA, Digitale Gesellschaft, Syndicom
– Stimmfreigabe: GLP (4*)
* In Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2016
KARIN FRICK
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Insbesondere die «Problemregion Nordwestschweiz» sei bei der letzten personellen
Aufstockung des Grenzwachtkorps nicht adäquat berücksichtigt worden, monierte der
Kanton Basel-Stadt in der Begründung seiner Standesinitiative. Er forderte eine
angemessene personelle Ausstattung des Grenzwachtkorps an allen Standorten, damit
es seine Aufgaben qualitativ gut und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung
entsprechend wahrnehmen könne. Der zunehmende Kriminaltourismus schade auch
der öffentlichen Akzeptanz der Personenfreizügigkeit nachhaltig. Anders als von seiner
Finanzkommission einstimmig beantragt, gab der Ständerat der Initiative in der
Wintersession 2015 Folge. Mit der Annahme könne ein Signal gesendet werden, dass das
bereits mehrfach – u.a. in einer ähnlichen Standesinitiative des Kantons Basel-
Landschaft (Kt.Iv. 15.301) – vorgebrachte Anliegen ernst genommen werde, so der Tenor
in der Debatte.
Wie im Vorjahr ihre Schwesterkommission kam auch die FK-NR im März 2016
mehrheitlich zum Schluss, die Standesinitiative sei der falsche Weg, um dem Problem
zu begegnen. Der schnellere, effizientere und effektivere Weg führe über einen
entsprechenden Personalkredit im Voranschlag oder in einem Nachtrag.
Stillschweigend schloss sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2016 dieser
Argumentation an und gab der Initiative keine Folge.
Da der Standesinitiative Basel-Landschaft mit der fast identischen Forderung
inzwischen Folge gegeben worden war und dem Anliegen damit Rechnung getragen
werde, folgte der Ständerat im Herbst 2016 schliesslich seiner immer noch
ablehnenden Kommission und versenkte die Initiative Basel-Stadt definitiv. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.09.2016
KARIN FRICK

Strafrecht

Die Verfolgung der auf internationalem Niveau tätigen Kriminellen (namentlich im
Bereich des organisierten Verbrechens und der Wirtschaftskriminalität) wird durch die
kantonale Organisation der Polizei- und Justizbehörden erschwert. Der Ständerat hiess
deshalb – trotz föderalistischer Bedenken Danioths (cvp, UR) – eine Motion Rhinow
(fdp, BL) für eine Vereinheitlichung der Strafprozessordnung in der Schweiz gut. Der
Bundesrat hatte sich ursprünglich für die Umwandlung in ein Postulat ausgesprochen,
nachdem aber eine Expertengruppe ebenfalls Handlungsbedarf konstatiert hatte, war er
mit der Motionsform einverstanden. Er nahm den Vorschlag zudem in den
Vernehmlassungsentwurf für die Totalrevision der Bundesverfassung auf. Auch der
Nationalrat stellte sich hinter den Vorstoss und überwies zudem noch eine
gleichlautende Motion Schweingruber (fdp, JU) (Mo. 94.3181). Dieselbe Zielrichtung
verfolgen auch die im Berichtsjahr eingereichten Standesinitiativen der Kantone Basel-
Stadt, Basel-Land, St. Gallen und Solothurn. 4

MOTION
DATUM: 10.04.1995
HANS HIRTER

Im Vorjahr hatte das Parlament mehrere Vorstösse für eine Vereinheitlichung der
kantonalen Strafprozessordnungen überwiesen. Im Berichtsjahr gaben der Ständerat
und der Nationalrat nun auch sechs entsprechenden Standesinitiativen der Kantone
Aargau (Kt.Iv. 95.307), Basel-Stadt (Kt.Iv. 95.301), Basel-Land (Kt.Iv. 95.305), St. Gallen
(Kt.Iv. 95.304), Solothurn (Kt.Iv. 95.302) und Thurgau (Kt.Iv. 96.300) Folge. Bundesrat
Koller gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass er eine Expertenkommission
beauftragt habe, bis zum Sommer 1997 ein Konzept vorzulegen. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.1996
HANS HIRTER

Die im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung im Paket Justizreform vom
Bundesrat beantragte Kompetenz zur Vereinheitlichung der kantonalen
Strafprozessordnungen wurde vom Parlament gutgeheissen. Widerstand gab es nur von
den Liberalen Leuba (VD) und Sandoz (VD), welche das Projekt aus grundsätzlich
föderalistischen Gründen bekämpften. Die Vorlage konnte allerdings im Berichtsjahr
infolge von Differenzen zwischen den beiden Räten zu anderen Reformteilen noch
nicht verabschiedet werden. Die in den Vorjahren eingereichten und akzeptierten
Standesinitiativen verschiedener Kantone für diese Vereinheitlichung konnten als erfüllt
abgeschreiben werden (95.301 / 95.302 / 95.304 / 95.305 / 95.307 / 96.300 / 96.315).
Die praktische Umsetzung dieser Vereinheitlichung wird freilich noch einige Zeit
dauern. Der Fahrplan des EJPD sieht eine Vernehmlassung frühestens im Jahr 2000 und
die Inkraftsetzung nicht vor 2005 vor. Eine Expertenkommission präsentierte zu
Jahresbeginn einen ersten Grundlagenbericht für ein künftiges Strafprozessgesetz.
Dabei fassten die Wissenschafter einige Grundsatzentscheide. So sprach sich eine
Mehrheit dafür aus, die Strafuntersuchung nicht durch den Staatsanwalt, sondern
durch einen unabhängigen Untersuchungsrichter leiten zu lassen. Diese Regelung gilt

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
HANS HIRTER
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heute in allen Kantonen ausser Basel-Stadt und Tessin. Auf in einigen anderen Staaten
praktizierte Neuerungen wie etwa das «plea bargaining», d.h. das Aushandeln von
Schuldanerkennung und Strafmass (USA), oder eine Kronzeugenregelung (Italien) soll
nach Meinung der Experten verzichtet werden. 6

Der Bundesrat gab den Kantonen Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Genf, Tessin und
Waadt die Erlaubnis, vom Herbst an Versuche mit dem elektronisch überwachten
Strafvollzug zu beginnen. Dabei werden Personen, die zu einer kürzeren Freiheitsstrafe
verurteilt worden sind, mit einem am Fuss- oder Handgelenk befestigten Sender
überwacht und können ihre Strafe zu Hause oder an einem anderen zugewiesenen Ort
(z.B. gemeinnütziger Arbeitsplatz) absitzen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1999
HANS HIRTER

Die Kantone Basel-Landschaft (10.329) und Basel-Stadt (10.327) reichten je eine
Standesinitiative ein, welche die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für einen
definitiven Einsatz von elektronischen Fussfesseln verlangen. Der Bundesrat hatte
bereits 1999 eine entsprechende Ausnahmeregelung für Versuche in den Kantonen
Basel-Stadt, Bern, Genf, Solothurn, Tessin und Waadt bewilligt. Fussfesseln für
gewalttätige Partner fordert auch eine vom Nationalrat angenommene Motion Perrin
(svp, NE) (09.4017). Die elektronische Überwachung von Gewalttätern soll insbesondere
Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.06.2010
MARC BÜHLMANN

Da die definitive Einführung elektronischer Fussfesseln im Strafvollzug Gegenstand der
aktuellen Revision des Sanktionenrechts ist, beantragte die Rechtskommission des
Nationalrates eine Fristverlängerung für die beiden 2012 Folge gegebenen Basler
Standesinitiativen zu diesem Anliegen. Nach der Verabschiedung des neuen
Sanktionenrechts werden dann die Initiativen abgeschrieben werden können. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Da die Revision des Sanktionenrechts bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen war, entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015 zunächst, die
Frist für die beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Stadt (10.327) und Basel-
Landschaft (10.329) zum Einsatz elektronischer Fussfesseln erneut zu verlängern. Mit
der Annahme der Änderungen des Sanktionenrechts am 19. Juni 2015 wurde sodann
eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz elektronischer Fussfesseln geschaffen, wie
sie von den beiden Initiativen gefordert worden war. In der Folge schrieb der
Nationalrat im Dezember 2015 die beiden Standesinitiativen ab. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.12.2015
KARIN FRICK

Im Zuge der im Juni 2015 abgeschlossenen Revision des Sanktionenrechts wurde das
sogenannte Electronic Monitoring als Vollzugsform für Freiheitsstrafen mit einer Dauer
zwischen 20 Tagen und 12 Monaten im Gesetz verankert. Das Anliegen der Kantone
Basel-Stadt (Kt.Iv. 10.327) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 10.329), welche beide die
elektronische Fussfessel schon vorher versuchsweise eingeführt hatten, ist damit
erfüllt. Wie der Nationalrat schrieb auch der Ständerat die beiden Standesinitiativen
ab. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 29.02.2016
KARIN FRICK

Stimm- und Wahlrecht

Als letzter Kanton hat St. Gallen das Stimm- und Wahlrechtsalter auf 18 Jahre gesenkt.
In der Waadt empfahlen die Kantonsregierung und das Parlament die Ablehnung der
1991 eingereichten Volksinitiative für die Einführung des aktiven und passiven
Stimmrechts in Kantons- und Gemeindeangelegenheiten für Ausländer mit
Niederlassungsbewilligung. Das von den Gewerkschaften, der SP und den Grünen
unterstützte Volksbegehren gelangte noch im Berichtsjahr zur Abstimmung und wurde
mit einem Neinanteil von 74% deutlich abgelehnt. In Genf sprach sich die
Kantonsregierung ebenfalls gegen eine ähnliche Initiative aus.
In den Kantonen Bern und Basel-Stadt wurden ähnliche Volksinitiativen eingereicht. Im
Kanton Bern hatte sich das Parlament bereits anlässlich der Beratung der Totalrevision
der Kantonsverfassung mit dieser Frage zu befassen. Ein von der Kommission
vorgeschlagener Artikel, welcher die fakultative Einführung des Ausländerstimmrechts
auf Gemeindeebene vorsah, wurde aus abstimmungstaktischen Gründen vom Grossen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.09.1992
HANS HIRTER
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Rat wieder gestrichen. Immerhin beschloss das Parlament eine Motion, welche diesen
Artikel der Volksinitiative als Gegenvorschlag gegenüberstellen will. Eine weitere
Volksinitiative für die Einführung des Ausländerstimmrechts wurde im Kanton Tessin
lanciert. 12

Das Anliegen der Einführung des Wahl- und Stimmrechts für niedergelassene
Ausländer konnte auch im Berichtsjahr keinen Durchbruch verzeichnen. In Genf
empfahl das Parlament zwei Volksinitiativen für die Einführung des integralen resp.
lediglich des aktiven Stimm- und Wahlrechts zur Ablehnung. Die beiden Begehren
wurden vom Volk am 6. Juni resp. am 28. November mit jeweils 71 Prozent Nein-
Stimmen abgelehnt. Im Kanton Bern beantragte die Regierung immerhin, der 1992
eingereichten Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen, der die
fakultative Einführung auf Gemeindeebene erlaubt. Sie entsprach damit einer vom
Parlament im Rahmen der Totalrevision der Verfassung überwiesenen Motion. Im
Kanton Zürich folgte das Volk der Empfehlung von Regierung und Parlament und lehnte
eine Volksinitiative für das fakultative kommunale Ausländerstimmrecht mit 74 Prozent
Nein-Stimmen deutlich ab. In Basel-Stadt sprachen sich Regierung und Parlament
gegen eine Volksinitiative für das kantonale Ausländerstimmrecht aus. Neue
Volksinitiativen für das Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene resp. für die
fakultative gemeindeweise Einführung wurden im Berichtsjahr in den Kantonen
Freiburg und Aargau eingereicht. Die im Tessin im Vorjahr lancierte Initiative erreichte
die erforderliche Unterschriftenzahl nicht. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.11.1993
HANS HIRTER

Die Idee, Ausländern, die seit langer Zeit in der Schweiz ansässig sind, zumindest im
kantonalen und kommunalen Bereich das Stimm- und Wahlrecht zu erteilen, konnte
sich auch im Berichtsjahr nicht durchsetzen. Die Basler Stimmberechtigten lehnten am
12. Juni eine Volksinitiative der Linksparteien für das Stimm- und Wahlrecht für seit
acht Jahren in der Schweiz (davon drei in Basel) wohnende ausländische
Staatsangehörige mit einer Mehrheit von 74 Prozent ab. 14

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.06.1994
HANS HIRTER

Nachdem der Verfassungsrat von Basel-Stadt im Vorjahr das kantonale
Ausländerstimm- und -wahlrecht in den Verfassungsentwurf aufgenommen hatte, zog
die Humanistische Partei ihre im Jahr 2000 eingereichte entsprechende Volksinitiative
zurück. 15

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.04.2004
HANS HIRTER

Der Verfassungsrat von Basel-Stadt hatte im Herbst 2004, aus Angst vor einer
Abstimmungsniederlage für das gesamte Projekt, das Ausländerstimmrecht wieder aus
dem Verfassungsentwurf eliminiert. Immerhin dürfen die beiden Gemeinden Binningen
und Riehen dieses für kommunale Angelegenheiten einführen. Die Stimmberechtigten
hiessen diese Lösung am 30. Oktober gut. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.10.2005
HANS HIRTER

Im Kanton Bern überwies das Parlament eine von Nadja Masshardt (sp) eingereichte,
und auch von der Regierung unterstützte Motion für das Wahlrechtsalter 16 gegen den
Widerstand der SVP und einer Mehrheit der FDP. In Basel-Stadt sprach sich das
Parlament grundsätzlich für eine entsprechende Motion aus, hat diese im Berichtsjahr
aber noch nicht überwiesen. In den Kantonen Aargau, Baselland, Jura und Zürich
lehnten die Parlamente entsprechende Vorstösse der SP resp. der GP ab. 17

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2006
HANS HIRTER

Die Regierung des Kantons Bern beantragte gegen Jahresende eine
Verfassungsänderung für die Senkung des Wahlrechtsalters auf 16 Jahre. Das Parlament
hatte im Vorjahr die Regierung mit einer Motion zu diesem Schritt aufgefordert. In der
Vernehmlassung im Sommer hatte sich gezeigt, dass die Positionen der Parteien
unverändert geblieben waren: SP, GP und EVP sprachen sich für, SVP, FDP, BDP und
EDU gegen die Neuerung aus. In Basel-Stadt, wo das Parlament im Jahr 2007 und im
Januar des Berichtsjahres Vorstösse für eine Senkung des Wahlrechtsalters unterstützt
hatte, legte die Regierung dem Parlament im April einen Antrag auf eine entsprechende
Verfassungsrevision vor. Im Kanton Uri reichten die Jungsozialisten eine Volksinitiative
für das Wahlrechtsalter 16 ein, die in der Folge auch von der Regierung unterstützt

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2008
HANS HIRTER
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wurde. 18

Im Kanton Bern sprach sich die Regierung für die Annahme der im Vorjahr
eingereichten Volksinitiative für die Einführung des fakultativen kommunalen
Stimmrechts für Ausländer aus. Eine analoge Volksinitiative wurde auch im Kanton
Luzern eingereicht. In Basel-Stadt reichte ein vor allem aus der Linken formiertes
Komitee eine Volksinitiative für das aktive Stimm- und Wahlrecht für niedergelassene
Ausländer ein, welche seit mindestens fünf Jahren im Kanton wohnen. In der Waadt,
welche das obligatorische kommunale Ausländerstimmrecht bereits kennt, lancierte die
Linke eine Volksinitiative für die Ausweitung auf die Kantonsebene. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.08.2009
HANS HIRTER

Die Befürworter des Stimmrechtalters 16 erlitten durchwegs Niederlagen; ihr Anliegen
ist weiterhin einzig im Kanton Glarus verwirklicht. In drei Kantonen sprach sich das Volk
im Berichtsjahr mit klarem Mehr dagegen aus. Das zentrale Argument der Gegner war
überall, dass es nicht angehe, das politische Mündigkeitsalter tiefer anzusetzen als das
zivilrechtliche. 
Im Kanton Basel-Stadt lehnten die Stimmberechtigten die Senkung des
Stimmrechtalters auf 16 Jahre mit einem Neinstimmenanteil von 72 Prozent ab. Von den
Parteien hatten sich lediglich die SP und die GP dafür ausgesprochen. 
Die Urner lehnten eine entsprechende, von der CVP, der SP und der GP unterstützte
Volksinitiative noch stärker (80%) ab. Zuvor hatte der Urner Landrat mit Stichentscheid
der Präsidentin die Volksinitiative zur Annahme empfohlen. 
Im Kanton Bern stimmte im Sommer das Parlament ebenfalls knapp zu, das Volk verwarf
die Senkung des Stimmrechtalters auf 16 Jahre aber mit 75 Prozent Neinstimmen. Dafür
ausgesprochen hatten sich die SP, die GP, die Grünliberalen und die EVP. 
Im Kanton Schwyz war im Entwurf für eine neue Kantonsverfassung ebenfalls das
Stimmrechtalter 16 enthalten. In der Anfangs 2009 abgeschlossenen Vernehmlassung
lehnten die CVP, die SVP und die FDP die Neuerung jedoch ab. 20

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Bereits zum zweiten Mal nach 1994 scheiterte in den Kantonen Basel-Stadt und Bern die
Einführung des Ausländerstimmrechts an der Urne. Im Kanton Basel-Stadt, wo eine
links-grüne Volksinitiative das kantonale Stimm- und Wahlrecht für Migranten forderte,
wurde das Begehren und der Gegenvorschlag mit über 80% Nein-Stimmen abgelehnt.
Der Grosse Rat hatte die Initiative zur Annahme empfohlen, die bürgerlichen Parteien
und ihre Regierungsvertreter hatten sich jedoch offen gegen das Ansinnen gestellt.
Auch an der Landsgemeinde vom 1. Mai im Kanton Glarus wurde die Einführung des
kantonalen Ausländerstimm- und Wahlrechts massiv verworfen. Noch gewährt damit
kein Deutschschweizer Stand niedergelassenen Ausländern auf kantonaler Ebene
politische Mitbestimmung.
Die im Kanton Waadt von der Linken lancierte und von den Gewerkschaften und der
CVP unterstützte Initiative für ein kantonales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer, die
seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz und drei Jahren im Kanton Waadt wohnen,
kam zustande. Die Vorlage wird voraussichtlich 2011 zum Entscheid an die Urne
gelangen. Der Staatsrat lehnt sie ab. Der Kanton kennt bereits das kommunale
Ausländerstimmrecht.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.05.2010
MARC BÜHLMANN

Im Kanton Bern, wo ein fakultatives kommunales Stimm- und Wahlrecht für Ausländer
eingeführt werden sollte, stimmten auf Empfehlung des Grossen Rates und der
bürgerlichen Parteien 72% der Urnengänger dagegen. Die Regierung des Kantons Luzern
unterstützt die vom Verein Secondas Plus eingereichte Initiative für die fakultative
Einführung des kommunalen Ausländerstimmrechts. Allerdings verlangt sie in einem
Gegenvorschlag eine einheitliche Regelung für alle interessierten Gemeinden.
Schweizweit gibt es bisher acht Kantone, die ein solches fakultatives kommunales
Stimm- und Wahlrecht für Migranten kennen. Es sind dies Neuenburg, Jura, Genf,
Waadt, Freiburg, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden und Basel-Stadt. In Basel-Stadt
wurde die fakultative Erweiterung des kommunalen Wahl- und Stimmrechts auf weitere
Personengruppen allerdings weder von Riehen noch von Bettingen umgesetzt. 21

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Grundrechte

Die 2007 eingereichten Standesinitiativen von Bern (07.300) und Basel-Stadt (07.310),
welche beide die Unterzeichnung und Ratifizierung der Menschenhandelskonvention
des Europarates forderten, wurden abgeschrieben, da die Konvention bereits 2008
unterzeichnet worden war. Das Übereinkommen bezweckt die Bekämpfung aller
Formen von Menschenhandel auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene. Die Schweiz
erfüllt weitgehend die Anforderungen der Konvention, nur bezüglich des
ausserprozessualen Zeugenschutzes besteht Handlungsbedarf. Der Bundesrat plant
deshalb die Schaffung einer nationalen Zeugenschutzstelle. Jährlich werden
voraussichtlich zehn bis fünfzehn Personen ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen
werden. Zum Einsatz kommt das Programm ausschliesslich dort, wo die Zeugenaussage
wesentlich dazu beiträgt, Delikte der Schwerstkriminalität aufzuklären. Der Bundesrat
rechnet mit Kosten von 150‘000 Franken pro Fall. Das Parlament ermächtigte den
Bundesrat zur Ratifizierung der Konvention und stimmte dem Gesetzesentwurf über
den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) zu. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2011
NADJA ACKERMANN

Die Annahme der Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“ im November 2009
gab Anlass zu zwei Vorstössen. Zum einen reichte der Kanton Basel-Stadt eine
Standesinitiative ein, welche eine Revision von Artikel 72 der Bundesverfassung fordert.
Dieser soll insbesondere das Verhältnis zwischen den Kirchen, anderen
Religionsgemeinschaften und dem Staat umfassender und verbindlicher regeln, aber
auch die Religionsfreiheit bezüglich der Errichtung religiöser Bauten ausformulieren.
Zum anderen reichte der Nationalrat Donzé (evp, BE) im selben Monat eine
parlamentarische Initiative ein, die eine Überprüfung der Artikel 15 und 72 der
Bundesverfassung forderte. Der Nationalrat hat im Frühjahr die Standesinitiative mit
108 zu 40 Stimmen und die parlamentarische Initiative mit 117 zu 29 Stimmen
verworfen. Breitere Unterstützung fanden die Vorstösse nur in der CVP-EVP-Fraktion.
Im Sommer gab auch der Ständerat der Standesinitiative keine Folge und folgte damit
dem Antrag seiner Kommission, die die bestehende Regelung in der Bundesverfassung
als genügend erachtet. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2012
NADJA ACKERMANN

Das Vermummungsverbot war auch auf kantonaler Ebene ein Thema. Im Kanton Basel-
Stadt wurde eine von der Jungen SVP lancierte Initiative für ein kantonales
Vermummungsverbot vom Parlament für ungültig erklärt. Die Initiative wollte im
Übertretungsstrafrecht einen neuen Paragraphen verankern, nach dem das Verdecken
des Gesichtes ausserhalb bewilligungspflichtiger Versammlungen, Demonstrationen
und Menschenansammlungen bestraft werden sollte.
Mehr Erfolg hatte das Vermummungsverbot im Kanton Tessin. Am 23. September wurde
eine von Giorgio Ghiringhelli lancierte Volksinitiative, die nach dem Vorbild Frankreichs
und Belgiens die Vermummung im öffentlichen Raum verbieten wollte, von 65,4% der
Stimmbürger gutgeheissen. Die avisierte Zielgruppe waren Burka- und
Niqabträgerinnen, obwohl diese im Südkanton kaum anzutreffen sind. Ghiringhelli ging
es denn auch bewusst um die Prävention. Ob die neue Verfassungsbestimmung zur
Anwendung kommen wird, hängt von der ausstehenden Gewährleistung der
Kantonsverfassung durch die Bundesversammlung ab (vgl. Kapitel 1d). 24

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK
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Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 25

Öffentliche Ordnung

Als erster Kanton führte Baselstadt ein Vermummungsverbot für Demonstranten ein.
Rund 71 Prozent der Stimmenden hiessen ein von der SP mit dem Referendum
bekämpftes kantonales Gesetz gut. Die neuen Strafbestimmungen wurden allerdings mit
zwei staatsrechtlichen Beschwerden (davon eine von der SP) beim Bundesgericht
angefochten, weil sie nach Ansicht der Rekurrenten das Grundrecht der freien
Meinungsäusserung verletzen würden. Im Kanton Zürich forderte die SVP mit einem
Postulat im Parlament ebenfalls ein Vermummungsverbot, und die AP kündigte die
Lancierung einer Volksinitiative an. Polizeisprecher der Städte Bern und Zürich zeigten
sich demgegenüber an der Einführung eines Vermummungsverbotes nicht interessiert,
da es sich in der Praxis nicht durchsetzen lasse. Der Bundesrat legte in der
Beantwortung einer Interpellation Hess (cvp, ZG) dar, dass er aus Gründen der
Verhältnismässigkeit ein allgemeines bundesweites Vermummungsverbot für
Demonstranten ablehne. 26

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.05.1990
HANS HIRTER

Das 1990 vom Basler Volk gutgeheissene Vermummungsverbot für Demonstranten ist
vom Bundesgericht als zulässig anerkannt worden. Dagegen eingereichte
staatsrechtliche Beschwerden wurden abgelehnt, insbesondere mit der Begründung,
dass das Gesetz Ausnahmen zulasse, wenn diese — wie etwa bei einem Strassentheater
— sinnvoll seien. Auch die Parlamente der Kantone Bern und Zürich hatten sich mit
dieser Frage zu befassen. Der bernische Grosse Rat lehnte mit knappem Mehr einen
Vorstoss für die Einführung eines entsprechenden Gesetzes ab. Mit dem Argument,
dieses Verbot wäre in der Praxis schwer durchzusetzen, hatte sich auch die Regierung
dagegen ausgesprochen. In Zürich überwies der Kantonsrat hingegen mit Zustimmung
der Regierung ein SVP-Postulat für die Einführung eines Vermummungsverbots. Die
Auto-Partei reichte im Kanton Zürich auch eine Volksinitiative für ein solches Verbot
ein. In seiner Antwort auf eine Interpellation Hess (cvp, ZG) erklärte der Bundesrat, dass
er nach wie vor nicht die Absicht habe, ein Vermummungsverbot auf nationaler Ebene
zu beantragen. 27

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Der Berner Grosse Rat hatte zum zweiten Mal zu der Forderung nach einem
Vermummungsverbot für Demonstranten Stellung zu nehmen. Nachdem er noch 1991
eine Motion knapp abgelehnt hatte, stimmte er nun einer aus Kreisen der SVP, der FDP,
der SD und der EDU stammenden Volksinitiative im Verhältnis 93:81 zu. Die Regierung
hatte sich, wie schon beim erstenmal, dagegen ausgesprochen, da ein
Vermummungsverbot unverhältnismässig und zudem nicht durchsetzbar sei. In Zürich,
wo das Volk im Vorjahr einer Initiative der Freiheitspartei (FP) zugestimmt hatte,

KANTONALE POLITIK
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER
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ergaben sich Schwierigkeiten bei der konkreten Ausgestaltung. Der Kantonsrat wies
einen ersten Vorschlag zur Überarbeitung an die Regierung zurück. Durchsetzen konnte
sich schliesslich das vom Bundesgericht abgesegnete Basler Modell, das bestraft, wer
sich bei bewilligungspflichtigen Manifestationen auf öffentlichem Grund unkenntlich
macht. 28

Insgesamt kam es im Berichtsjahr zu 24 Grosskundgebungen mit 1'000 und mehr
Beteiligten (1995: 25). Davon fanden je fünf in Bern resp. Zürich statt, vier in Genf und
drei in Lausanne. Deutlich abgenommen haben die von Ausländern durchgeführten
grossen Manifestationen gegen die Zustände in ihren Heimatländern (vier), welche im
Vorjahr noch mehr als die Hälfte aller Grosskundgebungen ausgemacht hatten. Am
aktivsten waren 1996 die Angestellten des Bundes und der Kantone, welche zwölfmal an
grossen Protestveranstaltungen ihre Unzufriedenheit zeigten. Der Höhepunkt dieser
Mobilisierungswelle fand am 26. Oktober in Bern statt, wo rund 35'000 Angestellte des
öffentlichen Dienstes aus der ganzen Schweiz gegen Spar- und Abbaumassnahmen
demonstrierten. Es handelte sich dabei um die grösste Kundgebung seit 1982
(Friedensdemonstration in Bern mit rund 50'000 Beteiligten). Auch bei den beiden
nächstgrössten Manifestationen des Berichtsjahres standen Sparmassnahmen und
Angst um den Arbeitsplatz im Vordergrund: an einer Bauerndemonstration in Bern
nahmen 15'000 Personen teil, und an einem Protestmarsch gegen die Schliessung der
Brauerei Cardinal in Freiburg zählte man 10'000 Unzufriedene.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, nicht
erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden:
Bern: 8'000/Kosovo-Albaner, 8'000/Tamilen gegen Ausschaffung, 7'000/SBB-
Angestellte gegen Lohnabbau, 15'000/Bauern, 35'000/Angestellte des öffentlichen
Dienstes;
Zürich: 1'000/Tamilen, 2'000/gegen Polizeieinsatz bei 1. Mai-Demo,
2'000/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen, 7'000/Studierende und Mittelschüler
gegen Sparmassnahmen, 1'500/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen;
Genf: 8'000/Tamilen, 7'000 und 5'000/Staatspersonal gegen Sparmassnahmen,
1'500/Rentner gegen Rentenkürzung;
Lausanne: 2'000, 2'000 und 3'000/Angestellte des öffentlichen Dienstes gegen
Sparmassnahmen;
Freiburg: 10'000/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal;
Basel: 3'000/Gewerkschafter Chemie;
Matran (FR): 2'500/Landwirte;
Schaffhausen: 1'500/gegen Gewalt an Kindern;
Lugano: 1'500/für autonomes Jugendzentrum;
Rheinfelden (AG): 1'500/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal in Freiburg;
Solothurn: 1'500/Lehrer gegen Sparmassnahmen. 29

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1996
HANS HIRTER

Im Jahr 2013 war in mehreren Kantonen der Beitritt zum verschärften
Hooligankonkordat debattiert worden. In drei Kantonen (Luzern, Neuenburg, Aargau)
konnte das im Vorjahr angenommene Konkordat in Kraft treten. Während im Kanton
Appenzell Ausserrhoden das Konkordat vom Kantonsrat angenommen und kein
Referendum ergriffen worden war, lief 2013 in den Kantonen Jura, Genf, Solothurn und
Freiburg noch die Referendumsfrist. Im Kanton Bern wurde erfolgreich das
Referendum ergriffen, was im Kanton Tessin nicht gelang. In Schaffhausen und Basel-
Landschaft gab zwar der Regierungsrat seine Zustimmung, jedoch waren die
Verschärfungen Ende 2013 noch nicht in Kraft getreten. Basel-Stadt war bislang der
einzige Kanton, in dem der Regierungsrat gar nicht erst auf die Revision eintrat. In den
drei Kantonen Glarus, Graubünden und Nidwalden wurde noch kein Entscheid gefällt. 30

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2013
NADJA ACKERMANN

Die zweite und verschärfte Auflage des Hooligan-Konkordats von 2012 muss leicht
revidiert werden. Dies beschloss das Bundesgericht, indem es im Januar 2014 eine
Beschwerde des Basler Grossrats Tobit Schäfer (sp, BS) teilweise guthiess. So
verstiessen die Mindestdauer des Rayonverbots von einem Jahr und die automatische
Verdoppelung der Meldeauflage bei unentschuldbarer Verletzung der Meldepflicht
gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und
Sicherheitsdirektoren (KKJPD) nahm den Entscheid gelassen hin. Während die
Erhöhung der Meldeauflage sowieso nur wenige Fälle pro Jahr beträfe, käme die

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 10.01.2014
NADJA ACKERMANN
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Herabsetzung der Mindestdauer des Rayonverbots gar einer Verschärfung des
Konkordats gleich, da dann auch bei geringfügigeren Vergehen Rayonverbote verhängt
werden könnten. Die übrigen Bestimmungen sah das Bundesgericht als
grundrechtskonform an. Eine Woche nach dem Entscheid beschloss der Baselbieter
Landrat, dem Konkordat nicht beizutreten. Eine Volksinitiative in beiden Basel ist
wahrscheinlich. Im April heizten Ausschreitungen beim Cupfinal in Bern sowie nach
dem Spiel des GC gegen den FCB in Basel die Diskussion über den Umgang mit
gewaltbereiten Fans weiter an. Insbesondere eine Haftpflicht für Schäden an Fanzügen
wurde gefordert. 31

Innere Sicherheit

Im Februar kam die 2007 von verschiedenen linken Organisationen lancierte
Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt» zur Abstimmung. Die Initiative
forderte ein Verbot der privaten Aufbewahrung von besonders gefährlichen Waffen,
einen Bedarf- und Fähigkeitsnachweis sowie die Einführung eines nationalen
Waffenregisters. Das Initiativkomitee, das das Sturmgewehr im Kleiderschrank als Relikt
des Kalten Krieges ansah, erhoffte sich mit der Neuregelung eine verbesserte Suizid-
und Gewaltprävention. Nachdem 2010 bereits beide Räte und der Bundesrat die
Ablehnung der Initiative empfohlen hatten, bekämpfte eine breite bürgerliche Allianz
aus SVP, FDP, CVP, BDP, EDU, Schweizer Demokraten, Gewerbeverband, Bauernverband
und Schiessverband die Waffen-Initiative. Die Gegner der Initiative befürchteten vor
allem die Opferung traditioneller Werte zugunsten einer Scheinsicherheit. Die Initiative
würde Zeichen eines Misstrauens in die Verantwortlichkeit der Bürger darstellen.
Getroffen würden zudem jene, die verantwortungsvoll mit Waffen umgingen –
Verbrecher würden sich hingegen nicht an die Regelung halten. Der BDP-Präsident
Hans Grunder sah in der Initiative sogar das versteckte Ziel der Abschaffung der Armee.
Auch rechneten die Gegner mit erheblichen administrativen Mehrkosten.

Die Initiative wurde am 13. Februar 2011 an der Urne mit 56,3%-Nein-Stimmen bei einer
Stimmbeteiligung von 49,2% verworfen. Dabei wurden die bereits im
Abstimmungskampf sichtbaren Gräben bestätigt. Die grösste Zustimmung fand die
Initiative in der Westschweiz: Genf (61%), Basel-Stadt (58,9%), Waadt (53,7%),
Neuenburg (53,2%) und Jura (52%), aber auch Zürich (50,4%) nahmen die Initiative an.
Die Gegner der Initiative konzentrierten sich in der Zentral- und Ostschweiz: Appenzell
Innerrhoden (72,3%), Obwalden (71,9%), Schwyz (70,9%) und Uri (70,6%). Die Vox-
Analyse zeigte, dass den Stimmbürgern die Entscheidung leicht fiel und viele sich früh
positionierten. Dabei hing der Stimmentscheid stark von der politischen Ausrichtung
und den politischen Wertevorstellungen ab: Personen, die für eine offene und moderne
Schweiz sind, stimmten ebenso massiv Ja, wie jene, die eine verschlossene und
traditionelle Schweiz vertreten, Nein sagten. Es gewann damit dieselbe Schweiz die
Abstimmung, die sich bereits bei der Minarett- und der Ausschaffungsinitiative
durchsetzte. Die drei Hauptargumente der Befürworter polarisierten laut der VOX-
Analyse stark: Dass die Waffe zuhause gefährlich und unzeitgemäss sei und die
Selbstmordrate erhöhe, wurde von den Gegnern strikt abgelehnt. Sie argumentierten
ihrerseits mit einer bereits genügenden Gesetzeslage und der Wahrung der
persönlichen Freiheit und der Eigenverantwortung. Die Diskreditierung des
Milizsystems der Armee war das Hauptargument des überparteilichen Komitees der
Gegner, dessen vom Werber Alexander Segert illustrierten Kampagne mit kaputten 1.-
August-Lampions an die Emotion der Stimmbürger appellierte.

Abstimmung vom 13. Februar 2011

Beteiligung: 49,2%
Ja: 1'083'312 (43,7%) / 5 1/2 Stände
Nein: 1'395'812 (56,3%) / 15 5/2 Stände

Parolen:
– Ja: CVP-Frauen, CSP, EVP, Grüne, GLP, PdA, SP, SP-Frauen, GSoA, SEK, SGB, TravS,
FMH.
– Nein: FDP-Liberale, FDP-Frauen, CVP (5)*, BDP, EDU, SVP, SVP-Frauen, AVF, JCH,
SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.02.2011
NADJA ACKERMANN
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Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am
höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner
Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2019
KARIN FRICK

Polizei

In die Diskussion über die Polizei wurde das Projekt einbezogen, auf dem
Konkordatswege eine Interkantonale Mobile Polizei IMP zu schaffen, die dem
Bundesrat zum Schutz ausländischer Diplomaten und internationaler Konferenzen, zur
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und in Katastrophenfällen zur Verfügung
stehen sollte. Die Opposition gegen die Aufstellung eines solchen Ordnungsinstruments
entsprang einerseits der Sorge um die kantonale Polizeihoheit, anderseits Bedenken,
dass die neue Polizeitruppe eher provokativ als beruhigend wirken könnte. Unentwegte
Kritiker bezeichneten sie als Werkzeug der Repression. In Zürich, wo man sich wie in
Baselstadt vom Konkordat fernhielt, wurde die Befürchtung geäussert, die eigenen
Bestände würden von der interkantonalen Institution zu stark beansprucht. Der schon
Ende 1968 vom Bundesrat den eidgenössischen Räten unterbreitete Antrag, die auf 600
Mann veranschlagte IMP durch Subventionen — insbesondere für Ausrüstung und
Ausbildung — zu unterstützen und damit das auf Initiative des Bundes entstandene
Konkordat wirksam werden zu lassen, wurde im Ständerat nur vom Vertreter des
Landesrings bekämpft. Im Nationalrat jedoch meldete sich eine stärkere Gegnerschaft,
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die aus der Mehrheit der Sozialdemokraten, dem Landesring und der PdA bestand; ihr
Sprecher bezeichnete die IMP als verkappte Bundespolizei und als verfassungswidrig.
Bundespräsident von Moos versicherte demgegenüber, dass der Bundesrat von der ihm
durch das Konkordat eingeräumten Einsatzkompetenz nicht ohne Einvernehmen mit
den betroffenen Kantonen Gebrauch machen werde. Nach der Verabschiedung durch
beide Räte wählte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren den
Walliser Kantonspolizeichef E. Schmid provisorisch zum Kommandanten der
vorgesehenen Truppe (Schmid war zugleich Kommandant der Heerespolizei, kündigte
aber die Niederlegung dieses Kommandos an.) Auf kantonaler Ebene wurde vom
Solothumer Landesring eine Volksinitiative gegen den vom Kantonsrat beschlossenen
Beitritt lanciert. 34

Die Bestrebungen, die kantonalen Polizeikorps durch eine Interkantonale Mobile
Polizei IMP zu verstärken, die sich rechtlich auf ein Konkordat und materiell auf
Bundessubventionen stützen sollte, endeten mit einem Misserfolg. Nachdem sich schon
Zürich und Baselstadt dem Konkordat gegenüber desinteressiert verhalten hatten,
bildeten sich in verschiedenen Kantonen, deren Parlamente einem Beitritt zustimmten,
Referendumsbewegungen, die vor allem von den Sozialdemokraten, dem Landesring
und der PdA getragen wurden; dabei verbanden sich Abneigung gegen polizeiliche
Gewalt und Opposition gegen zentralistische Tendenzen. Der Geschäftsführer der
Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, M. Frenkel, erklärte die vorgesehene
Ausstattung des Bundesrates mit der Kompetenz, die IMP in gewissen Fällen nach
eigenem Ermessen einzusetzen, als verfassungswidrig. Anderseits liessen die
Flugzeugentführungen im September erneut ein Bedürfnis nach einem zusätzlichen
Ordnungsinstrument erkennen. Im November fand in Schwyz, im Dezember in Genf die
Volksabstimmung statt; in beiden Kantonen wurde die Beteiligung an der IMP stark
verworfen. Angesichts dieser negativen Reaktionen und nicht zuletzt der Tatsache, dass
der Anstoss zu einer Verstärkung der kantonalen Polizeikräfte gerade von Genf
ausgegangen war, betrachtete man das Projekt als gescheitert. Als Frucht
interkantonaler Zusammenarbeit im Polizeisektor konnte nur die Eröffnung einer
schweizerischen Polizeischule in Neuenburg verzeichnet werden. Dass jedoch Genf
Mühe hat, seinen Bedarf an Polizeischutz aus eigenen Kräften zu decken, zeigten
Rekrutierungsaktionen in anderen Kantonen, die dort zu Protest Anlass gaben. 35
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